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B R E M I S C H E   B Ü R G E R S C H A F T
Stadtbürgerschaft
15. Wahlperiode

Drucksache 15 / 129 S
20. 04. 00

Mitteilung des Senats vom 18. April 2000

Ortsgesetz zur Änderung der Beitragsordnung für die Kindergärten und Horte in
der Stadtgemeinde Bremen

Der Senat überreicht der Stadtbürgerschaft den Entwurf eines Ortsgesetzes zur
Änderung der Beitragsordnung für die Kindergärten und Horte in der Stadtge-
meinde Bremen mit der Bitte um Beschlussfassung.

Die Änderung der Beitragsordnung wird durch die Einführung der verlässlichen
Grundschule in der Stadtgemeinde Bremen erforderlich. Ab dem Schuljahr 2000/
2001 wird an allen Grundschulen die so genannte verlässliche Grundschule mit
Betreuung der Kinder in der Zeit von 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr eingeführt. Die Hort-
betreuung findet dann – außerhalb der Ferien – im Anschluss daran ab 13.00 Uhr
bis (in der Regel) 16.00 Uhr statt. Das bedeutet gegenüber der früheren Hort-
betreuung eine Verkürzung der Betreuungszeiten. Die künftige Höhe der Eltern-
beiträge soll in angemessener Weise die Reduzierung des Hortangebotes berück-
sichtigen.

Die Verkürzung der Hortbetreuungszeiten führt, auf Grundlage der derzeitigen
Population berechnet, zu einer Verringerung der jährlichen Einnahmen im Um-
fang von ca. 250.000 DM für die städtischen Einrichtungen und von ca. 72.000 DM
für die freien Träger. Für das Haushaltsjahr 2000 betragen die Mindereinnahmen
104.167 DM für die städtischen Einrichtungen und 30.000 für die freien Träger, da
die neue Horttabelle zum 1. August 2000 in Kraft tritt. Die Mindereinnahmen wer-
den innerhalb des Produktplans Jugend und Soziales ausgeglichen. Infolge der
veränderten Öffnungszeiten sind jedoch Verschiebungen in der Beitragszahler-
struktur denkbar, mit der Folge deutlich verringerter Mindereinnahmen. Diese
können derzeit nicht beziffert werden.

Beteiligt wurden die freien Träger und die Arbeitsgemeinschaft der Gesamteltern-
vertretungen. Der städtische Jugendhilfeausschuss hat am 15. März 2000 durch
Beschluss dem Gesetzentwurf zugestimmt. Die Deputation für Soziales, Jugend
und Senioren (Stadt) stimmte dem Gesetzentwurf am 16. März 2000 zu.

Ortsgesetz zur Änderung der Beitragsordnung
für die Kindergärten und Horte der Stadtgemeinde Bremen

Der Senat verkündet das nachstehende, von der Stadtbürgerschaft nach § 3 des
Bremischen Gebühren- und Beitragsgesetzes vom 16. Juli 1979 (Brem.GBl. S. 279
– 203-b-1), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 22. Dezember 1998
(Brem.GBl. S. 373) geändert worden ist, beschlossene Ortsgesetz:

Artikel 1

Die Beitragsordnung für die Kindergärten und Horte der Stadtgemeinde Bremen
vom 23. September 1997 (Brem.GBl. S. 347, 1998 S. 93 – 2160-d-5) wird wie folgt
geändert:

1. § 1 Abs. 3 wird wie folgt gefasst:
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„(3) Die Höhe der Beiträge ergibt sich für Ganztagsbetreuung aus Anlage 1,
für Betreuungsprojekte und Hortbetreuung aus Anlage 2, für Teilzeitbetreuung
aus Anlage 3 und für Halbtagsbetreuung aus Anlage 4.“

2. Die Anlage zu § 1 Abs. 3 erhält die aus dem Anhang zu diesem Gesetz ersicht-
liche Fassung.

Artikel 2

Dieses Ortsgesetz tritt am 1. August 2000 in Kraft.

Begründung:

Um für die Zukunft das rechtsförmliche Verfahren für die Änderung einer einzel-
nen Anlage zu erleichtern, werden in der Norm die Anlagen benannt.

Aktuell ist eine Veränderung der Beitragstabelle für die Hortbetreuung erforder-
lich, da sich durch die Einführung der verlässlichen Grundschule die Betreuungs-
zeiten in den Horten verkürzen. Die Beiträge sind hier anzupassen. Aufgrund des
nunmehr ähnlichen Betreuungsumfanges von bis zu sechs Stunden mit Mittag-
esssen, wurden die Beiträge für die Hortbetreuung und die Betreuungsprojekte in
einer Tabelle zusammengefasst.
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